
GemeindeGemeinde  MariaMaria  WörthWörth
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ZahlZahl::  725/Bgm/G/2022725/Bgm/G/2022
BetrBetr::  WasserbezugsgebührenWasserbezugsgebühren

desdes  GemeinderatesGemeinderates  derder  GemeindeGemeinde  MariaMaria  WörthvomWörthvom  29.29.  JuniJuni  2022,2022,  Zahl:Zahl:  725/Bgm/G/2022725/Bgm/G/2022mitmit  
derder  WasserbezugsgebührenWasserbezugsgebühren  ausgeschriebenausgeschrieben  werden.werden.

GemäßGemäß  §§§§  1616  undund  1717  desdes  FinanzausgleichsgesetzesFinanzausgleichsgesetzes  20172017  ––  FAGFAG  2017,2017,  BGBl.BGBl.  II  Nr.Nr.  
116/2016,116/2016,
zuletztzuletzt  inin  derder  FassungFassung  desdes  Gesetzes,Gesetzes,  BGBl.BGBl.  II  Nr.Nr.  144/2017,144/2017,  §§  1313  derder  KärntnerKärntner  AllgemeinenAllgemeinen  
GemeindeordnungGemeindeordnung  ––  K-AGO,K-AGO,  LGBl.LGBl.  Nr.Nr.  66/1998,66/1998,  zuletztzuletzt  inin  derder  FassungFassung  desdes  Gesetzes,Gesetzes,  LGBl.LGBl.  
Nr.Nr.  25/201725/2017  undund  gemäßgemäß  §§§§  2323  undund  2424  desdes  KärntnerKärntner  GemeindewasserversorgungsgesetzesGemeindewasserversorgungsgesetzes  ––  
KGWVG,KGWVG,  LGBl.LGBl.  Nr.Nr.  107/1997,107/1997,  zuletztzuletzt  inin  derder  FassungFassung  desdes  GesetzesGesetzes  LGBl.LGBl.  Nr.Nr.  85/2013,85/2013,  wirdwird  
verordnet:verordnet:

§§  11
AusschreibungAusschreibung

FürFür  diedie  BereitstellungBereitstellung  undund  InanspruchnahmeInanspruchnahme  derder  GemeindewasserversorgungsanlageGemeindewasserversorgungsanlage  MariaMaria  
WörthWörth  wirdwird  eineeine  WasserbezugsgebührWasserbezugsgebühr  ausgeschrieben.ausgeschrieben.  DieDie  WasserbezugsgebührWasserbezugsgebühr  wirdwird  alsals  
Bereitstellungs-Bereitstellungs-  undund  alsals  BenützungsgebührBenützungsgebühr  ausgeschrieben.ausgeschrieben.

§§  22
GegenstandGegenstand  derder  AbgabeAbgabe

FürFür  diedie  BereitstellungBereitstellung  undund  fürfür  diedie  MöglichkeitMöglichkeit  derder  BenützungBenützung  derder  WasserversorgungsanlageWasserversorgungsanlage  
istist  eineeine  Bereitstellungsgebühr,Bereitstellungsgebühr,  fürfür  diedie  tatsächlichetatsächliche  InanspruchnahmeInanspruchnahme  derder  Ge-Ge-
meindewasserversorgungsanlagemeindewasserversorgungsanlage  istist  eineeine  BenützungsgebührBenützungsgebühr  zuzu  entrichten.entrichten.

§§  33
BereitstellungsgebührBereitstellungsgebühr

DieDie  BereitstellungsgebührBereitstellungsgebühr  istist  fürfür  jenejene  GrundstückeGrundstücke  zuzu  entrichten,entrichten,  fürfür  diedie  einein  Anschluss-Anschluss-
auftragauftrag  erteilterteilt  oderoder  einein  AnschlußrechtAnschlußrecht  eingeräumteingeräumt  wurde.wurde.  

DieDie  BereitstellungsgebührBereitstellungsgebühr  beträgtbeträgt  fürfür  jedesjedes  GrundstückGrundstück      €€  78,6878,68   

§§  44
BenützungsgebührBenützungsgebühr

(1)(1) DieDie  BenützungsgebührBenützungsgebühr  fürfür  diedie  tatsächlichetatsächliche  InanspruchnahmeInanspruchnahme  istist  aufgrundaufgrund  desdes  
tatsächlichentatsächlichen  WasserverbrauchesWasserverbrauches  mittelsmittels  eineseines  WasserzählersWasserzählers  zuzu  ermitteln.ermitteln.

(2)(2) DieDie  HöheHöhe  derder  BenützungsgebührBenützungsgebühr  ergibtergibt  sichsich  ausaus  derder  VervielfachungVervielfachung  derder  bezogenenbezogenen  
WassermengeWassermenge  inin  KubikmeterKubikmeter  mitmit  demdem  Gebührensatz.Gebührensatz.



(3)(3) DerDer  GebührensatzGebührensatz  beträgtbeträgt  inkl.inkl.  derder  gesetzlichengesetzlichen  UmsatzsteuerUmsatzsteuer  vonvon  derzeitderzeit  1010  %%

abab  demdem  1.1.  OktoberOktober  20222022  €€  1,801,80
abab  demdem  1.1.  OktoberOktober  20232023  €€  1,901,90
abab  demdem  1.1.  OktoberOktober  20242024  €€  2,002,00
abab  demdem  1.1.  OktoberOktober  20252025  €€  2,102,10
abab  demdem  1.1.  OktoberOktober  20262026  €€  2,202,20

§§  55
AbgabenschuldnerAbgabenschuldner

(1)(1) ZurZur  EntrichtungEntrichtung  derder  BereitstellungsgebührBereitstellungsgebühr  istist  derder  EigentümerEigentümer  desdes  anan  diedie  
GemeindewasserversorgungsanlageGemeindewasserversorgungsanlage  angeschlossenenangeschlossenen  GrundstückesGrundstückes  verpflichtet.verpflichtet.

(2)(2) ZurZur  EntrichtungEntrichtung  derder  BenützungsgebührBenützungsgebühr  istist  derder  EigentümerEigentümer  desdes  anan  diedie  Gemeinde-Gemeinde-
wasserversorgungsanlagewasserversorgungsanlage  angeschlossenenangeschlossenen  GrundstückesGrundstückes  verpflichtet.verpflichtet.  

§§  66
FestsetzungFestsetzung  derder  AbgabeAbgabe

DieDie  BereitstellungsgebührBereitstellungsgebühr  istist  imim  3.3.  VierteljahrVierteljahr  undund  diedie  WasserbezugsgebührWasserbezugsgebühr  istist  jeweilsjeweils  
vierteljährlichvierteljährlich  mittelsmittels  BescheidBescheid  vorzuschreiben.vorzuschreiben.

§§  77
InkrafttretenInkrafttreten

(1)(1) DieseDiese  VerordnungVerordnung  tritttritt  amam  1.1.  OktoberOktober  20222022  inin  Kraft.Kraft.
(2)(2) MitMit  demdem  InkrafttretenInkrafttreten  dieserdieser  VerordnungVerordnung  tritttritt  diedie  VerordnungVerordnung  desdes  GemeinderatesGemeinderates  derder  

GemeindeGemeinde  MariaMaria  WörthWörth  vomvom  26.26.  JuliJuli  2010,2010,  Zahl:Zahl:  725/H/Ja/2010725/H/Ja/2010  außeraußer  Kraft.Kraft.  
                                                                                                                                                      

                    
  DerDer  Bürgermeister:Bürgermeister:
  MarkusMarkus  PerdacherPerdacher


		2022-07-14T11:31:58+0200
	Gemeinde Maria Wörth
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




